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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Dem Erfordernis einer ausreichenden Begründung genügt es nicht, wenn sich die Behörde auf die Wiedergabe eines

Sachverständigengutachtens beschränkt. Gleiches gilt wohl für die im gegenständlichen Verfahren vorliegende

raumordnungsfachliche Stellungnahme/Empfehlung.

Schlagworte

Begründungspflicht Beweiswürdigung und Beweismittel Allgemein
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